
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/5/30 7Ob238/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1956

Norm

ZPO §503 Z2 C3c

Rechtssatz

Das Berufungsgericht hat sich mit den vom Erstgericht getro5enen Feststellungen im einzelnen nur insoweit zu

beschäftigen, als von der Berufung gegen diese Feststellungen wesentliche Bedenken geltend gemacht wurden.

Entscheidungstexte

7 Ob 238/56
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